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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Ar . >04. Freitag , den 3. Mai 1912.

- Bekanntmachung.
®er Flnchtlinienpla « über die Abände-

. .,na einer Verbinöungsstraße zwischen Cho-
!i»straße und Karl Maria von Weberstratze,
Distrikte: Leberberg , Sonnenberg , hat die
Zustimmung der Ortspolizeibehörde erhal-

und wird nunmehr im Rathaus, 1. Ober-
aeilboß, Zimmer Nr . 38a, innerhalb der
Dienststunöen zu Jedermanns Einsicht offen

^Dies wird gemäß § 7 des Fluchtlinien-
Gesetzes vom 2. Juli 1875 mit dem Bemerken
hierdurch bekannt gemacht, daß Einwendun-
ae« gegen den Plan innerhalb einer vier¬
wöchigen, am 29. April ö. I . beginnenden und
«jt Ablauf des 27. Mai 1912 endigenden
Ausichlußsrift beim Magistrat schriftlich an-
-uSringen sind. 31605

Wiesbaden; den 24. April 1912.
_ Der Maaittrat.
Bekanntmachung.

Montag, den 6. Mai d. Js ., Nachmittags.
sollen auf dem Südsriedhofe ca. 2449 Ruten
jklee-, Gras- und Ackerland öffentlich meistbietend
- zusammen an einen Unternehmer — auf drei
Jahre fest und dann von Jahr m  Jahr , ver¬
achtet werden.

Zusammenkunftnachmittags 5 Uhr am Ein¬
gang rum Südsriedhofe.

Wiesbaden, den 2. Mai 1912.
34617_ Der Magistrat.

I Auszug aus der Straßenvolizei -Verordnung für
1den Stadtkreis Wiesbaden vom 10. Oktober 1910.

§ 86.
. . 4. Kindern unter 10 Jahren , welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, so¬
wie Dienstboten oder Personen in unsauberer
Kleidung ist die Benutzung der in den öffentlichen
Anlagen und Straßen aufgestellten Ruhebänke,
nasche die Bezeichnung „Stadt Wiesbaden " oder
„Kurverwaltung " tragen , untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den 10. April 1912. 34580

_ Der Magistrat.

2J. Jahrgang.

Freibank.
Samstag , den 4. Mai 1812. morgens 7 Ubr.

Minderwertiges Fleisch von 1 Kuh zu 40 I.
(gev ) Schweinfl. zu 40 I . (gek.) Schweinefleisch

! äu  1 ° I - Rindfleisch zu 25 I.
Fleischbändlern, Metzgern, Wursihireiterii ist

der Erwerb von Freibankfleisch verdaten , Gast-
wirten und Kostgebern nur mit Genehmigung der
Polizeibehörde gestattet.
34615 Stadt . Schlachthof-Berwaltnng.

Bekanntmachung
Der Fluchtlinicnplan über die Verschmälerung

derH-lbeinstratze zwischen Aarstraße und Walk-
muhltalanlagen, Distrikt „Aarstraße ", hat die
Zustimmung der Ortsvolizeibehörd « erhalten und
wird nunmehr im Rathaus , I. Obergeschoß, Zim¬
mer Nr. 38a innerhalb der Dienststunden zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß § 7 des Fluchtli >iien-Ge-
sebes vom2. Juli 1875 mit dem Bemerken hier-
durch bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen
den Plan innerhalb einer vierwöchigen, am
4. Rai d. Js . beginnenden und mit Ablauf des
j. Juni 1912 endigenden Ausschlußfrist beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden, den 29. April 1912
M2 _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Frau Geheime Kommerzienrat Markus Bcrle

Witwe und die Erben des Dr . Ferdinand Berls
laben in den Jahren 1881 und 1905 der Stadt-
semeiird« Wiesbaden ie 5000 Jl  unter folgenden
Bedingungen überwiesen:

1. Die Zinsen— 200 Jl und 175 M jährlich—
Men verwendet werden zur Unterstützung von in
Wiesbaden geborenen und erzogenen bedürftigen
imigen Leuten nicht unter 14 Jahren zur Er¬
lernung eines Handwerks. Bezüglich der 4%igeit
3mfen von 5000 M sollen junge Leute israeli-
iischer Religion den Vorzug erhalten . Die Be¬
werber müssen gute Schulzeugnisse besitzen und
N tadellos geführt haben. Eine Kommission,
bestehend aus dem jeweiligen ersten Bürger-
wenter als Vorsitzenden, dem Direktor der städti-
MnMerrealsckmleund dem Vorsteher der ifrae-
™r n Kultusgemeinde hat »ach vorheriger , in
iiesigen Lokalblättern ergangener Aufforderung
M Re düng, über die Zuteilung zu beschließen.

Schluß ist sodann in den Blättern zu ver-oisentlichen.
»an ^eder Stlftendiat soll die vollen Zinsen von
^ M wahrend der Dauer von 3 Jahren , in
K ei! " .v ^̂ merkslehrling ist, derart erhalten,
m zunächst bas Lehrgeld und die nötigen anöc-
en Ausgaben daraus bezahlt werden . Der

wrnach vorbleibende Rest soll bei der Sparkasse
J ??EiIch «n Landesban'k angelegt und ihm

r 11*123456 ! 1er  Mündigkeit ausgehändigt wer-
als Kavitalbeitrag bei der Sekbständig-

womung zn dienen.
während der Lehrzeit,

« « Vorschrift des § 1 ein anderer an
. Poeten. Stirbt ein Stipendiat nach

!eit Lehrzeit, aber vor seiner Mündig-
üaa der Sparkasse angelegte Be-

zugeschlagen werden,
um die jährlich 200 Jl betragen¬

sind Crt, fiir &ic  Tahre 1912, 1913, 1914
l a9e  der Schulzeugnisse bis 15. Mai

einzureichen.
^jährlich 175 Jl -Äfe» % x' ° M vetragenüen Kapital-
in 2t . noch für bewilligte Stipendien

«CT & genommen.
^ „.ussaüen. den 17. Avril 1912.

Der Magistrat , Armenvcrwaltung.

D-. o; , Verdingung,
fttinttt«7 '̂ ung von 1500 lfd. Meter Bord-
utfttt in r' 1 ,?l/30 , aus bestem Granit , abzn-
Diksbiibs>, k„'»^ r di« Bauverwaltung der Stadt
Äieib»,,o Jm Wege der öffentlichen Aus-werden.
>n krnn?? I5ulare und Verdingungsunter-
^li i« ^ ubrend der VormittagsdienMun-

dort f Srmmer Nr. 55 «ingesehen, auch
n̂ ? ^ 5^ dlung oder bestcllgeldsreie

Mn M ('feine Briefmarken und nicht
^ vor "abmej und zwar bis zum lebten
_ bezogen werden.
? r:%ne Md wit entsprechender Aufschrift

11" 5 spätestens bis
* Mhnnh o " 0- Mai 1912, vormitiags 11 Ubr.

Die Erjj-f2 "uner Nr . 53 ejnzureiche».
^ >«nen-n Anbieter" Gegenwart der etwa

' Verdiüa,̂ " .vorgeschriebenenund ausge-
kormular eingereichten An-

bei der Zuschlagserteilnng berück-

^lagsfri '. . 28 Tage.
>den 22. Avril 1912.

Städtisches Straßcnbauamt.

Bekanntmachung.
Am Montag den 6. Mai ist das Rbeinstraßr »-vad geschlossen.

34777 _ Städtisches Maschinenbauamt.
r . Bekanntmachung
betreffend Reinigung der Bürgersteige durch die

Hausbesitzer.
Die Reinigung der Bürgersteige wird von dem

Hausdienstperional und den Bediensteten der
Reiingungs -Gesellichastennicht immer «so besorgt,
wie es die Vorschriften der Straßenpolizeiver-
ordnimg vom 10. Oktober 1910 verlangen . Wir
seöen uns infolge vieler Strafanzeigen veran¬
laßt , die maßgebenden Bestimmungen genannter
Verordnung nachstehend wiederholt bekannt zugeben:

- cv 8 73.
1. Jede Verunreinigung der öffentliche»

«trage ist strafbar . Als solche Verunreinigung
gilt insbesoniöere das Verrichten der Notdurft.

I Dann aber auch das Ausgjeßen, Flictzenlaffen
Auswerfen und Abladen von Flüssigkeiten, Schutt.
Abgänge icder Art . das Fortwerfen von Papier,
Lappen, Obftresteu. das Herabfallen flüssiger oder
leicht verstreubarer Gegenstände von Wagen und
sonstigen Transvortmittel «, das Abfegen von
Bürgcrsteigschmub in die Baumscheiben oder
Baumröste oder in die Stratzenrinne , auf die
Fahrbahn oder in üie Sinkkästen, das Abspritzen
von Oel. Kalk oder sonstigen Bau - und >Farv-
mitteln beim Abputzen und Anstreichen der
Häuser, das Liegenlaffen von Kohlenschmub und
ähnlichen Abfällen.

3. Außerdem ist der Täter zur sofortigen
Reinigung der Straße verpflichtet. Im Falle
der Weigerung wird die Reinigung auf seine

l Kosten polizeilich veranlaßt.
§ 76.

1. Den Strabenrinnen dürfen aus Häusern
und Grundstücken, sofern damit keine Stratzen-
verunrrinigung verbunden ist, Flüssigkeiten nur
in so geringen Mengen rugcleitet werden, daß
ein Uebertreten der Rinnen ausgeschlossen ist:
diese Flüssigkeiten dürfen aber nicht heiß sein.

2 .Bestraft wird , wer in Straßcnrinnen , Sink¬
kästen und Kanaleinläufen Schmutzwaffer, Blut.
Blutwaffer , Jauche, Fischwasier, Urin oder solche
Flüssigkeiten und Stoffe leitet oder wirft , welche
einen üblen Geruch verbreiten , färben , oder einen
Bodensatz bilden, oder sonst geeignet sind, die
Kanalisationseinrichtungen zu verunreinigen
oder zu beschädigen, desgleichen wer in die Rinnen
und Sinkkasten feste oder zähe Körper , wie Müll,
Küchcnabsälle und dergleichen wirft.

~ § 82.
Jeder Eigentümer oder Nutzbrancher eines

Grundstücks ist gehalten, zunächst bis morgens
8 Uhr und dann, so oft dies erforderlich ist, bis
abends 10 Uhr den vor seinem Grundstück be¬
findlichen Bürgersteig:

^1. bei und nach Schneesall von Schnee zu
reinigen und letzteren am Rinnstein auf dem
Stratzendamme unter Freilassung des Rinnsteins
und der Kanaleinlösse zusammenzuhäusen;

2. bei eintretendrm Tauwrtter den vorhande¬
nen Schneeschlamm vom Bürgersteige zu ent¬
fernen;

3. auf dem Bürgersteige vorhandene Gleit¬
bahnen oder sonstige glatte Stellen zu beseitigen:

4. bei eintretender Glätte Matteisl den
Bürgersteig mit Sand , Asche oder anderem ab-
stumvienbcm Material , welches nicht mit Küchen-
abfällen oder sonstigem Unrat vermischt sein darf,
zu bestreuen. Das Streuen muß während der
Zeit von VA  Ubr morgens bis 10 Uhr abends
so oft geschehen, wie es zur Beseitigung der
Glätte erforderlich ist. Das Bestreuen der Bürger¬
steige mit Salz zwecks Beseitigung von Schnee und
Eis ist verboten.

8 83.
Die im vorigen Paragraph genannten Ver¬

pflichteten sind ferner gehalten, den auf Dächern,
Fassaden, Balkonen, -Gesimsen und sonstigen Ge¬
bäudeteilen angesammelten Schnee, sobald er das
Publikum beim Herabsallen verletzen kann, unter
Beachtung der vorgeschriebenen svergl. 8 3) Vor¬
sichtsmaßregeln »u beseitigen.

% 84.
1. Vor jedem Gundstück muß. sofern nicht die

Vorschrift in § 82 Platz greift , an jedem Werktage
und zwar:

as in der Zeit vom 1. April bis 1. Oktober
bis VA  Uhr vormittags,

6) in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. April
bis 8 Ubr vormittags der Bürgersteig und die
an diesem belesenen Straßcnrinnen gründlich ge¬
reinigt sein.

2. An jedem Werktage vor einem Sonn -- und
Feiertage ist die Reinigung stets, und zwar in
der unter a) angegebenen Zeit zwischen 7 und
8 Ubr nachmittags, sonst zwischen 4 und 5 Uhr
nachmittags nochmals vorznnebmen.* 1

3. Das Einkehrrn von Schlamm und Kehricht
und allen, anderen festen oder flüssigen Unrate
in die Straßenkanäle ist verboten.

4. Bei trockener Witterung — ausgenommen
bei Frostwetter — ist der Bürgersteig vor der
Reinigung derart mit Wasser zu besprengen, daß
Staub sich nickt entwickeln kann.

. 8 85.
Für die Reinigung der Bürgersteige im Sinne

88 73, 82, 83 und 84 dieser Verordnung sinb die
Eigentümer oder Nießbraucher der Grundstücke
verantwortlich und zwar auch bann, wenn sie mit
der Reinigung andere Personen oder Gesellschaf¬
ten beauftragt habe».

* * *

Diese aus sanitären Gründen erlasienen Vor¬
schriften besagen deutlich, daß

1. die Reinigung der Bürgersteige regelmäßig
bis zur festgesetzten Zeit bezw. täglich so oft vor¬
genommen werden muß. als dies durch erfolgte
VernnreinigUWen nötig ist, damit der Schmutz
nicht verschleppt wird.

2. Vor dem Abfegen der Bürgersteige zunächst
mit reinem Wasser besprengt werden muß, damit
kein Staub erzöugt wird,

8. der vom Bürgersteig zunächst nach der
Straßenrinne abgekebrte Schmutz dort nicht lie¬
gen gelassen werden- -darf , sondern wieder zusam-
mengekebrt und vollständig gesammelt in die
Hausmüllbebälter abgetragen werden mutz: das
Abfegen ans die stadtseits gereinigte Fahrbahn ist
streng untersagt:

4. der Hauseigentümer sich strafbar macht,
wenn er unpünktliche, nicht vo« chrrftsmäßig aus-
gefsihrte oder gänzlich Vernachlässigte Reinigung
der Bürgersteige seitens der Beauftragten duldet.

Zuwiderhandlungen gegen obige Vorschriften
werden von uns zwecks Bestrafung der Schuldigen
zur Anzeige gebracht.

Wiesbaden, den 27. Avril 1912. 34775
r  Städtisches Straßenbau amt.

Amtliche Bekanntmachungen
der Königlichen Polizeidirektion.

Bekanntmachung
betreffend Revision der im öffentlichen Fahr¬
dienst Verwendung findende» Pferde - und Kraft¬

droschken.
Die Frühjahrsrevision der Droschkenfuhr¬

werke wird wie folgt siattfin-den:
a . Für die Droschken Nr. 11—44, 74—102,

160—164 und 169—172 am Mittwoch, den
8. Mai , vormittags 8 Uhr.

b. Für die Droschken Nr . 1—10, 103—120.
137—155, 156—159 und 173—174 am Don¬
nerstag . den 9. Mai . vormittags 8 Ubr.

c. Für die Droschken Nr . 45—73, 121—136,
16o—168 und 175—176 am Freitag , den
10. Mai , vorm-ittags 8 Uhr.

ö. Für die Kraftdroschken mit ungeraden Num¬
mern am Mittwoch, den 8. Mai , vormittags
9 Uhr.

e. Für die Kraftdroschken mit geraden Num¬
mern am Donnerstag , den 9. Mai , vor¬
mittags 9 Uhr.

Die Droschken-führer haben- zu genannten Zei¬
ten in der Paulinenstrabe , anfangend an der
Gartenstrabe , bis zur Parkstratze in einer Reihe
pünktlich Ausstellung zu nehmen.

Tie Droschken sind mit geschloffenemVerdeck
und geschlossenenFenstern vorzufübren . Die
Droschkenführer «vscheinen in dem vorgeschriebe-
„en Anzuge ohne Mantel.

Nach stattgeiundener Besichtigung fahren die
Droschken in der Richtung der Bierstadterstraßeab.

Insoweit die Wagen sich nicht durch ent¬
sprechende Umänderung in ossen oder geschlossene
verwandeln lassen können, hat der betreffende
Dros-chken-fuhrberr neben einem offenen auch einen
geschlossenenWagen vorzufübren.

Bei unvün -ktlicher Gestellung der Droschkenj
wird -Bestrafung auf Grund der Polizei -Ver¬
ordnung für das öffentliche Fuhrwesen vom
4. Avril 1912 erfolgen.

Wiesbaden , den 29. Avril 1912. 35549
Der Polizei -Präsident:

__ v. Scheu et._
Bekanntmachung.

Aus Anlaß der Rennen aus der Wiesbadener
Rennbahn bei Erbcnbeim am Donnerstag , den
16.. Sonnabend , den 18. und Sonntag , den 19.
Mai d. Js ., wird zur Regelung des Fußgänger -,
Reit - und Fubrverkebrs für die Zeit von

VA —3 und 6— VA  Uhr nachmittags
folgendes bestimmt:
1. Zur Vermeidung von Unglücksfällen dürfen

sich die Fußgänger , soweit sie nicht zur Er¬
reichung der ^ auf der Nordseite belesenen
Häuser den nördlichen Bürgersteig unbedingt
beiMtzen müssen, nur aus dem südlichen
Bürgersteig der Fran -kfurterstraße bewegen.

2. Die Granksurterstraße ist für Reiter , Rad¬
fahrer und alle nicht der Personenbeförde¬
rung dienenden Fahrzeuge verboten.

3. Der Durchgangsverkehr von Fahrzeugen auf
der Jrankfurtersiraße , von^der Rbeinstraß«
bis zur Geniarkungsgrenze (Siegelet Birk)
ist in der Zeit von 1)4—3 Uhr nachmittags
für alle aus der Richtung Erbcnbeim kom¬
mende und in der Zeit von 6—7)4 Uhr
nachmittags für alle aus der Richtung Wies¬
baden kommende Fahrzeuge verboten.

4. Sämtliche Kraftfahrzeuge lAntomobile) ha¬
ben auf der Fahrt zum Rennplatz und zurück
den -Fahrdamm der Frankfurterstrabe längs
der Bordkante des südlichen Bürgersteiges
zu benutzen.

5. Sämtliche mit Pferden besvannte Personen-
suhrwerk ' haben auf der Fahrt zum Renn¬
platz und zurück die Mitte des Fahrdammes
der Frankfurterstraße . zwischen dem für
Kraftfahrzeuge bestimmten Wegcraum und
dem Strabenbahngcleise , zu benutzen.

6. Sobald bei mebreren der zu 4 und 5 ge¬
nannten dasselbe Ziel verfolgenden Fahr¬

zeugen eine Reihenfolge von 3 und mehr
Fahrzeugen entsteht, hat jedes neu hinzu kom¬
mende Fahrzeug sich d̂em legten in der Reihe
anzuschließen. Kein Fahrzeug darf aus der
Reihe ausbrechen , vorkabrend-e überholen
oder sich in Me Reihe «indrängen.

7. Sämtliche Fahrzeuge dürfen nur mit
mäßiger Geschwindigkeit fahren ; Kraftfabr.
zeuge nickt über 15 Kilometer in der Stunde

8. In der Frankfurterstraße ist das Halten von
Fahrzeugen nur soweit gestattet, als das
Ein - und Aussteigen der Anwohner dies un¬
bedingt erforderlich macht.

Es wird erwartet , daß die gegebenen Bor-
schrlsten genau befolgt werden, da nur dadurch
ein geregelter Berkebr von und nach dem Renn,
platz« erzielt werden kann.

Insbesondere ist den Anordnungen der Schutz¬
mannschaft unweigerlich Folge zu leisten, nament¬
lich, wenn sie durch Erbeben der rechten Hand das
Zeichen ruin „Halten " gibt, was hauptsächlich bei
der Einfahrt der Straßenbahnwagen aus der
Rbeinstraß « in die Frankfurterstraße erforderlichwerden wird.

Da bei den letzten Rennen einzelne Ku-tscher
von herrschastlichen Fnhrwevken gegen diese An¬
ordnungen verstoßen haben, werden die Besitzer
ersucht, den Bediensieten ganz besonders die Be¬
folgung vorstehender Maßnahmen einznschärsen

Zuwiderhandlungen gegen d-iese Bestimmun¬
gen werden aus 6njrc5 ' der Straßenpolizei -Ver-
ovdnung vom 10. Oktober 1910 mit Geldstrafe bis
zu 30 Mark , a » deren Stelle im U-nvermögenS-
falle .eine Haftstrafe bis zu 3 Tagen tritt , bestraft.

Wiesbaden , den 25. Avril 1912. 3554?
Der Polizei -Präsident:

_ __ v. S K« n ck.

Amtliche Bekannten ach langen
‘ der Nachbar orte.

Pierdevormusternng.
Die Pferöevormusterung für die Gc-

iieinöe Sonnenberg findet am
13. Mai 1912, vormittags 11 Uhr . in Sonnen¬

berg am Gvlbsteintalweg
statt.

Gemäß § 4 der Pseröeaushebungsvorschris.
ten vom 1. Mai 1902 ist jeder Pferdebesitzer
verpflichtet, seine sämtlichen Pferde zur
Musterung zu gestellen, mit Ausnahme:

a) der unter 4 Jahre alten Pferde,
b) der Hengste,
c) der Stuten , die entweder hochtragend

oder innerhalb der letzten 14 Tagen ab.
gefohlt haben , (als hochtragend sind Stu¬
ten zu bezeichnen , deren Abfohlen inner-
halb der nächsten 4 Wochen zu erwar¬
ten ist.)

d) der Vollblutstuten , die im allgemeinen
Deutschen Gestiitbuch oder den hierzu ge.
hörigen offiziellen — vom Unionklub ge.
führten — Listen eingetragen und von
einem Vollbluthengst laut Deckschein be¬
legt sind, auf Antrag des Besitzers.

e) der Pferde , welche auf beiden Augen
blind sind,

s) der Pferde , welche wegen Erkrankung
nicht marschfähig sind oder wegen An¬
steckungsgefahr den Stall nicht verlassen
dürfen,

g)  der Pferde , welche hei einer früheren in
der Ortschaft abgehaltenen Musterung
als d a u e r n d kriegsunbrauchbar be¬
zeichnet worden sind, (die vorübergehend
kriegsunbrauchbaren sind von der Vor-

. führung nicht befreit .)
h) die Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.

Außerdem kann nur unter besonderen
Umstünden Befreiung von der Vorfüh¬
rung eintreten . Bei hochtragenden Stu¬
ten ist der Deckschein vorzulegen . Die
Pferdevesitzer , -welche ihre gestellungs¬
pflichtigen Pferde nicht rechtzeitig oder
nicht vollzählig vorführen , haben außer
der gesetzlichen Strafe zu gewär¬
tigen , daß auf ihre Kosten eine zwangs¬
weise Herbeischaffung der nicht gestellien
Pferde vorgenommen wird.

Sonnenberg , 26. April 1912. 34778
Der Bürgermeister : B u che l t.

Betrifft : die öffentliche Impfung für 1912.
Die diesjährige Impfung für die im Ge-

meindebezirk Sonnenberg wohnhaften Jmpfpslich-
tigen findet statt am 4. Mai 1912 und zwar
für die Erstimpflinge , das sind die in 1911 ge¬
borenen Kinder und die Kinder aus früheren
Jabren , die entweder noch gar nicht oder nicht mit
Erfolg geimpft worden sind, um 2 Ubr nachmittags:
für die Wiederimpslingc , das sind die 1900 ge¬
borenen Schulkinder und die 1898 und 1899 ge¬
borenen Kinder , die entweder noch gar nicht oder
nicht mit Erfolg geimpft worden sind, um 3 Uhr
nachmittags.

Jmpilokal ist der Sitzungssaal im Rathaus.
Die Nachschau findet statt am 11. Mai 1912.

und zwar für die Erstimpflinge um 2 Uhr und
für die Wiederimpslinge um 3 Uhr nachmittags
rm Ratöaussaal.

Eltern , Pflegeeltern und Vormünder werde»
daraus hingewiesen, daß sie dieser Aufforderung
zur Impfung und Nachschau ihrer Kinder und
Pflegebesohlciieu nachzukommenhaben, sofern sie
nicht durch Vorlage eines Impfscheines oder ärzt- -
licken Attestes den Nachweis zu führen vermögen,
daß die Impfung durch eine» anderen Arzt, als
den Jmpfarzt vollzogen worden ist, resp. baß ein
gesetzlicher Besreiungsgrund vorliegt. Bei einem
Fernbleiben aus anderen Gründen sind die gesetz¬
lichen Zwan -gsmahregeln -zu gewärtigen.

Sonnenberg , den 18. Avril 1912.
Die Polizeiverwaltung.

34779 B u che l t , Bürgerineister.
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